RzF

Rechtsprechung
zur Flurbereinigung

RzF -1 -zu § 106 FlurbG

RzF -1-2zu § 106 FlurbG

Flurbereinigungsgericht Minchen, Urteil vom 14.07.1967 - 125 VIl 66 = IK 1969 S. 269

Leitsatze

Fur ein landwirtschaftlich genutztes Grundstick, das verhaltnismalig weitab vom
1 . Bereinigungsgebiet liegt und zu dessen Bewirtschaftung eine Gemeindeverbindungsstralle
benutzt wird, kann aus der Verbesserung dieser Stralle im Bereinigungsgebiet durch die
Teilnehmergemeinschaft in der Regel kein wesentlicher Vorteil nach § 106 FlurbG
hergeleitet werden.

Ausgabe: 21.05.2026 Seite 1 von 1



	RzF - 1 - zu § 106 FlurbG
	Leitsätze


